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M a n d a n t e n b r i e f  I I I / 2 0 1 1  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die 
Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofs 
zur nunmehr gegebenen steuerlichen Abzieh-
barkeit von Zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastung. Für Aufsehen haben auch 
zwei Urteile des Bundesfinanzhofs zur Absetzbar-
keit von Studiumskosten geführt. Hier bleibt 
allerdings die Reaktion der Finanzverwaltung und 
des Gesetzgebers abzuwarten. 
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
maren.weichsel@grebing-partner.de. 

 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
 

 
INHALT:  
 
· Steuertermine: Oktober – Dezember 2011 
· Einkommensteuer: 
Ø Absetzbarkeit von Studiumskosten 
Ø Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei 

mehreren Wohnungen 
Ø Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belas-

tung abziehbar 
Ø Nachweis des ernsthaften Bemühens eines voll-

jährigen Kindes um einen Ausbildungsplatz 
Ø Reisekosten bei einem Sprachkurs im Ausland 
Ø Zum Nachweis der Zahlung einer Stammeinlage 
Ø Durchgangserwerb und wirtschaftliches Eigen-

tum in logischer Sekunde 
Ø Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht 

ohne wirtschaftlichen Ausgleich 
Ø Kein Ansatz eines pauschalen Kilometersatzes in 

Höhe der reisekostenrechtlichen Werte für 
Dienstfahrten mit privatem Pkw 

Ø Rente aus privater Unfallversicherung steuerbar 
· Umsatzsteuer 
Ø Kein nachträglicher Vorsteuerabzug, wenn Leis-

tungsempfänger bei Lieferung nicht Unterneh-
mer war 

Ø Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Lieferung 
von Mobilfunkgeräten ab 1.7.2011 

Ø Nachhaltige intensive Verkaufstätigkeit bei eBay 
ist umsatzsteuerpflichtig 

Ø Unternehmer schuldet die überhöht ausgewie-
sene Umsatzsteuer auch bei unvollständiger 
Rechnung 

· AO/FGO 
Ø Finanzamt ist an unverbindlich erteilte Auskünf-

te nicht gebunden 
Ø Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehe-

gatten werden vorrangig auf die Steuerschulden 
beider Ehegatten angerechnet 

Ø Finanzamt darf elektronisch falsch übertragene 
Lohnsteuerdaten nachträglich berichtigen 

· Arbeitsrecht 
Ø Lange währende Trinkgeldregelung kann zu Be-

sitzstand des Kellners führen 
· Kapitalgesellschaften  
Ø Verfassungsmäßigkeit eines Ordnungsgeldver-

fahrens wegen verspäteter Offenlegung eines 
Jahresabschlusses 
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Termine Oktober – Dezember 2011 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.10.2011 13.10.2011 06.10.2011 

dto. 10.11.2011 14.11.2011 07.11.2011 
dto. 12.12.2011 15.12.2011 08.12.2011 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2011 13.10.2011 06.10.2011 
dto. 10.11.2011 14.11.2011 07.11.2011 
dto. 12.12.2011 15.12.2011 08.12.2011 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 12.12.2011 15.12.2011 08.12.2011 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 12.12.2011 15.12.2011 08.12.2011 

Gewerbesteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 
Grundsteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 
Sozialversicherung5 27.10.2011 entfällt entfällt 
dto. 28.11.2011 entfällt entfällt 
dto. 28.12.2011 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Absetzbarkeit von Studiumskosten/ 
Aufwendungen für erstmalige Berufsausbildung 

 
Kehrtwende beim Bundesfinanzhof (BFH): Der BFH hat in zwei Urteilen1 entschieden, dass – trotz des grundsätzlichen 
Verbotes, Ausbildungskosten und Kosten für ein Erststudium von der Steuer abzusetzen – ebenjene Kosten die Steuer-
last mindern können. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Steuerpflichtige diese Ausbildung unmittelbar im 
Anschluss an seine Schulausbildung aufgenommen hat. 
 
In einem der vom BFH entschiedenen Fälle hatte ein junger Pilot geklagt. Ihm waren für seine Ausbildung Aufwendun-
gen von annähernd 28 000 Euro entstanden. Diese Kosten wollte er in seiner Einkommensteuererklärung 2004 als Ver-
lustvortrag feststellen lassen. Er berief sich darauf, dass diese Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten 
für seine künftige nichtselbstständige Tätigkeit als Pilot seien. Im zweiten Fall hatte eine angehende Ärztin geklagt, die 
2004 ihr Abitur bestanden und anschließend ein Medizinstudium aufgenommen hatte. Auch sie machte ihre Aufwen-
dungen für das Studium als vorweggenommene Werbungskosten geltend und beantragte ebenfalls eine entsprechende 
Verlustfeststellung. 
 
Die Finanzämter lehnten die Verlustfeststellungen in beiden Fällen ab. Sie beriefen sich dabei auf die seit 2004 geltende 
Regelung des § 12 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG). Danach sind Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine 
erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium im Rahmen der Einkünfteermittlung nicht abziehbar, es sei denn, 
der Betreffende steht bei seinem Ausbilder unter Vertrag. Auch die ersten Gerichtsinstanzen folgten dieser Meinung. 
 
Die beiden Kläger wollten das allerdings nicht akzeptieren, zogen bis vor den BFH – und errangen nun einen Sieg. Sie 
setzten durch, dass sie ihre Ausbildungskosten – entgegen jahrzehntelanger Praxis der Finanzämter – doch als vorweg-
genommene Werbungskosten absetzen dürfen. Für viele Steuerexperten eine überfällige Entscheidung. Schon lange 
monieren viele Fachleute, dass die deutschen Finanzämter zu Unrecht bei der Absetzbarkeit von Ausbildungskosten 
differenzieren. 
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Während bislang die Kosten für eine Erst-Ausbildung oder ein Erst-Studium zum reinen Privatvergnügen des Lernwilli-
gen erklärt wurden, verfuhren die Ämter bei Zusatzqualifikationen und Zweitstudiengängen ganz anders: Hier wurde 
der Fiskus regelmäßig an den Kosten beteiligt, da die Behörden davon ausgingen, dass die Zusatzausbildung beruflich 
veranlasst war. 
 
Durch die drohende Gefahr von milliardenschweren Steuerausfällen dürfte man das Urteil im Finanzministerium aller-
dings mit Sorge zur Kenntnis nehmen. Daher ist es auch denkbar, dass der Gesetzgeber versuchen wird, das Gesetz so 
zu ändern, dass der alte Status quo wieder hergestellt wird. Die Finanzverwaltung hat sich dazu bisher nur allgemein 
wie folgt geäußert: „Das Bundesministerium der Finanzen prüft nunmehr die gesetzgeberischen und verwaltungstechni-
schen Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Eckpunkte, die der BFH in seinem Urteil vorgegeben hat.2 

1 BFH, Urteile Az. VI R 38/10 und VI R 7/10 
2 BMF Verlautbarung vom 19.08.2011 
 
 

Nur ein Mittelpunkt der Lebensinteressen bei mehreren Wohnungen 
 
Bewohnen Ehegatten mehrere Wohnungen, können sie trotzdem keine doppelte Haushaltsführung geltend machen, 
wenn sie jederzeit zusammenwohnen. Wohnt das Ehepaar während der Woche zusammen in einer Wohnung und nutzt 
es eine weitere Wohnung gemeinsam am Wochenende sowie im Urlaub, ist Mittelpunkt der Lebensinteressen in der 
Wohnung, von der beide regelmäßig ihre Arbeitsstätte aufsuchen. 
 
Wohnen nämlich beide Ehegatten während der Woche zusammen in einer Wohnung in der Nähe beider Arbeitsstätten, 
ist der Fall vergleichbar mit einem ledigen Steuerpflichtigen, der zwei Wohnungen innehat. Bei diesem wird der Le-
bensmittelpunkt regelmäßig in der Wohnung angenommen, von der er regelmäßig seine Arbeit aufsucht. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 4.5.2011, VI B 152/10, LEXinform 5906196) 
 
 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung abziehbar 
 
Eine Ehefrau klagte gegen ihre Krankenversicherungsgesellschaft, weil diese die Zahlung von Krankentagegeld nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit eingestellt hatte. Die Kosten von rd. 10.000 € für den Zivilprozess machten die Ehegatten 
in ihrer Einkommensteuererklärung zunächst als Werbungskosten der Ehefrau, später als außergewöhnliche Belastung 
geltend. 
 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof1 die Kosten eines Zivilprozesses unabhängig von 
dessen Gegenstand als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Solche Aufwendungen sind dann abziehbar, wenn sich 
bei einem Prozess hinreichend Aussicht auf Erfolg ergibt und keine Mutwilligkeit vorliege. Die Kosten sind allerdings um 
etwaige Erstattungen (z. B. Leistungen aus Rechtschutzversicherung) zu kürzen und nur insoweit abzugsfähig, als sie 
die zumutbare Belastung übersteigen. 
1 BFH, Urt. v. 12.5.2011, VI R 42/10, DStR 2011, S. 1308, DB „011, S. 1612, LEXinform 0928084 
 
 

Nachweis des ernsthaften Bemühens eines volljährigen Kindes  
um einen Ausbildungsplatz 

 
Für ein über 18 Jahre altes Kind besteht ein Anspruch auf Kindergeld u. a. dann, wenn es seine Berufsausbildung man-
gels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann. Diese Voraussetzungen sind nachzuweisen oder glaubhaft 
zu machen. Der Nachweis kann durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit erbracht werden. Die Registrierung 
dort ist jedoch in ihrer Wirkung auf drei Monate beschränkt. Um den Anspruch auf Kindergeld zu erhalten, muss sich 
das Kind nach Ablauf dieser Frist erneut als Ausbildungsplatz suchend melden. Wird eine erneute Meldung versäumt, 
erlischt der Kindergeldanspruch. 
 
Nachweise für die Ausbildungswilligkeit des Kindes und das Bemühen um einen Ausbildungsplatz haben die kindergeld-
berechtigten Eltern zu erbringen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 3.3.2011, III R 58/09, BFH/NV2011, S. 1127, LEXinform 0179885) 
 
 

Reisekosten bei einem Sprachkurs im Ausland 
 
Die Gebühren für einen Fremdsprachenkurs sind als Werbungskosten abziehbar, wenn ein konkreter Zusammenhang 
mit einer Berufstätigkeit nachgewiesen wird. Die Reisekosten für einen solchen Kurs im Ausland können in der Regel 
nur anteilig als Werbungskosten abgezogen werden, da bei einem Sprachkurs im Ausland stets von einer privaten Mit-
veranlassung auszugehen ist. 
 
Für die Aufteilung kommt es nicht allein auf den zeitlichen Anteil des Sprachunterrichts im Verhältnis zur Dauer des 
Auslandsaufenthalts an. In solchen Fällen muss ein anderer Aufteilungsmaßstab gefunden werden. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die berufliche und die private Veranlassung nicht zeitlich nacheinander, sondern gleichzeitig nebenein-
ander verwirklicht werden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 24.2.2011, VI R 12/10, DStR 2011, S. 968, DB 2011, S. 1142, LEXinform 0927860) 
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Zum Nachweis der Zahlung einer Stammeinlage 
 
Die ehemalige Gesellschafterin einer GmbH, bei der ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt worden war, 
machte in ihrer Einkommensteuererklärung 2006 einen Verlust aus der Beteiligung an der GmbH im Halbeinkünftever-
fahren geltend. Sie war an der GmbH zu rd. 1/3, also wesentlich beteiligt. Finanzamt und Finanzgericht lehnten den 
Verlustabzug ab, weil die Gesellschafterin keinen Zahlungsbeleg über die 1986 erbrachte Stammeinlage vorlegen konn-
te. 
 
Dem Bundesfinanzhof1 ging dies zu weit. Der Nachweis der Einzahlung der Stammeinlage muss nicht zwingend durch 
einen entsprechenden Zahlungsbeleg erbracht werden. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind alle Indizien zu prüfen. 
Dazu gehörte u. a., dass die GmbH in ihren Bilanzen keine ausstehenden Einlagen ausgewiesen hatte und der Außen-
prüfer des Finanzamts dies in seine Prüferbilanz übernommen hatte. 
 
Hinweis: Unabhängig von dieser Entscheidung sollte bei Gründung einer GmbH sowie bei Kapitalerhöhungen der Ein-
zahlungsbeleg gesondert aufbewahrt werden. 
1 BFH, Urt. v. 8.2.2011, IX R 44/10, DB 2011, S. 1368, LEXinform 0927999 
 
 

Durchgangserwerb und wirtschaftliches Eigentum in logischer Sekunde 
 
Ein zivilrechtlicher Durchgangserwerb hat nicht zwangsläufig auch einen steuerrechtlichen Durchgangserwerb zur Folge. 
Für die Zurechnung des steuerlich maßgebenden wirtschaftlichen Eigentums in der sogenannten logischen Sekunde 
kommt es entscheidend auf das wirtschaftlich Gewollte an. Die Problematik macht nachfolgend geschilderter Fall deut-
lich: 
 
Der Erwerber einer 15 %-igen Beteiligung an einer GmbH räumte seiner Ehefrau vor Erwerb der Anteile eine atypische 
Unterbeteiligung an dem Geschäftsanteil ein. Die Unterbeteiligung umfasst eine Quote von 5,1 % am Stammkapital der 
Gesellschaft. Nach Veräußerung des Anteils vertrat das Finanzamt die Auffassung, der Ehemann habe eine wesentliche 
Beteiligung veräußert. Man ging davon aus, dass er zum Zeitpunkt der Veräußerung noch als wirtschaftlicher Eigentü-
mer der Unterbeteiligung seiner Ehefrau anzusehen gewesen wäre und damit erst in der logischen Sekunde nach Er-
werb das Eigentum an der Unterbeteiligung seiner Ehefrau verschaffen konnte. Die vertragliche und steuerlich anzuer-
kennende Vereinbarung mit der Ehefrau bewirkte jedoch, dass das wirtschaftliche Eigentum an der eingeräumten Un-
terbeteiligung bereits mit Vertragsabschluss auf diese übergegangen war. Folglich hatte der Ehemann auch nur 9,9 % 
am Stammkapital und damit keine wesentliche Beteiligung (Rechtsstand bis 31.12.2000) veräußert. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 26.1.2011, IX R 7/09, DStR 2011, S. 710, DB 2011, S. 850, BFH/NV 2011, S. 880, LEXinform 
0179758) 
 
 

Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht ohne  
wirtschaftlichen Ausgleich 

 
Wird das einem Gesellschafter-Geschäftsführer vertraglich zugesagte Weihnachtsgeld nicht ausgezahlt, fließen ihm 
insoweit auch keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu. 
 
Grundsätzlich ist Arbeitslohn mit Zufluss beim Arbeitnehmer zu versteuern. Auch eine Gutschrift in den Büchern des 
Arbeitgebers kann einen Zufluss bewirken. Verzichtet der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft auf bestehende 
oder künftige Ansprüche ohne Ausgleich und erleidet dadurch eine Vermögenseinbuße, liegt kein Zufluss von Einnah-
men vor. Auch ist der Verzicht auf das Weihnachtsgeld nicht als Zufluss begründende verdeckte Einlage zu werten. Dies 
wäre z. B. dann der Fall, wenn eine zuvor passivierte Verbindlichkeit nach Verzicht des Gesellschafters zu einer Vermö-
gensmehrung bei der Gesellschaft geführt hätte. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 3.2.2011, VI R 4/10, DStR 2011, S. 618, BFH/NV2011, S. 904, LEXinform 0927802) 
 
 
Kein Ansatz eines pauschalen Kilometersatzes in Höhe der reisekostenrechtli-

chen Werte für Dienstfahrten mit privaten Pkw 
 
Die Landesreisekostengesetze der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Mecklenburg-Vorpommern sehen Wegstreckenentschädigungen von 0,35 € je Kilometer vor. Diese Entschädigungen 
sind steuerfrei1. Für Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes kann der Arbeitgeber nur max. 0,30 € je Kilome-
ter steuerfrei ersetzen2. 
 
Wegen dieser Ungleichbehandlung hatte ein betroffener Arbeitnehmer Klage erhoben. Sowohl Finanzgericht als auch 
Bundesfinanzhof3 sind dem nicht gefolgt, weil solche typisierenden Verwaltungsvorschriften durch die Gerichte weder 
wie Gesetze ausgelegt noch verändert werden dürfen. Nun muss sich das Bundesverfassungsgericht4 mit diesem Prob-
lem auseinandersetzen. 
1 § 3 Nr. 13 EStG   2 § 3 Nr. 16 EStG i.V.m. BMF, Schr. v. 20.8.2001, BStBl 2001 I, S. 541, LEXinform 0575790 
3 BFH, Beschl. v. 15.3.2011, VI B 145/10, BFH/NV 2011, S. 983, LEXinform 5906106 4 BVerfG, 2 BvR 1008/11 
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Rente aus privater Unfallversicherung steuerbar 
 
Renten aus einer privaten Unfallversicherung sind grundsätzlich steuerbar. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs1 
hat sich mit dem Unterschied zwischen einer Invaliditätsrente aus einer privaten Unfallversicherung und einer Scha-
densersatzrente auseinandergesetzt. 
 
Ein an Multipler Sklerose Erkrankter bezieht aus einer privaten Unfallversicherung eine Invaliditätsrente. Nach den Ver-
sicherungsbedingungen war Voraussetzung für die Rentengewährung eine Krankheit mit einer nachfolgenden dauern-
den Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von mindestens 50 %. Das Finanzamt erfasste 
diese Rente mit dem Ertragsanteil als sonstige Einkünfte. Dem hat der Bundesfinanzhof zugestimmt und festgestellt, 
dass nach dem Rentenvertrag keine nicht steuerbare Schadensersatzrente vorliegt. Nur solche Renten (sogenannte 
Mehrbedarfsrente2) unterliegen nicht der Einkommensteuer3. 
1 BFH, Beschl. v. 12.4.2011, X B 132/10, BFH/NBV 2011, S. 1136, LEXinform 5906149 2 § 843 Abs. 1 Alternative 2 BGB 
3 BFH, Urt. v. 25.10.1994, VIII R 79/91, BStBl 1995 II, S. 121, LEXinform 0126090 
 
 

Kein nachträglicher Vorsteuerabzug, wenn Leistungsempfänger  
bei Lieferung nicht Unternehmer war 

 
Ändern sich bei einem Gegenstand die Verhältnisse, die für den erstmaligen Vorsteuerabzug maßgeblich waren, ist die 
Vorsteuer zu berichtigen. Der Berichtigungszeitraum beträgt bei Grundstücken zehn Jahre und bei anderen Gegenstän-
den fünf Jahre. Voraussetzung für die Vorsteuerberichtigung ist u. a., dass der Leistungsempfänger im Zeitpunkt der 
Lieferung Unternehmer ist und den Gegenstand für sein Unternehmen bezieht. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, 
eröffnet auch eine spätere Unternehmereigenschaft oder unternehmerische Nutzung des Gegenstands nicht den (antei-
ligen) Vorsteuerabzug. 
 
Beispiel: 
Privatmann P erwirbt aus privatem Interesse im Jahr 2001 antiquarische Bücher. Im Jahr 2003 eröffnet er ein Antiqua-
riat, in dem er die Bücher steuerpflichtig verkauft. 
P kann die in im Jahr 2001 gezahlte Umsatzsteuer nicht, auch nicht anteilig, abziehen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 1.12.2010, XI R 28/08, DStR 2011, S. 1126, BB 2011, S. 1557, LEXinform 0179259) 
 
 

Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Lieferung von Mobilfunkgeräten  
ab 1.7.2011 

 
Zur Bekämpfung von Umsatzsteuerausfällen in besonders betrugsanfälligen Bereichen wird die Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft erweitert. Beim sogenannten Reverse-Charge-Verfahren ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner, 
so dass Steuerschuld und die gegebenenfalls bestehende Berechtigung zum Vorsteuerabzug zusammenfallen. 
 
Die Neuerungen gelten ab dem 1.7.2011 für Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen wie Mik-
roprozessoren und Zentraleinheiten für die Datenverarbeitung vor dem Einbau in ein Endprodukt. Nur wenn der Leis-
tungsempfänger Unternehmer ist, kommt es zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Bei Lieferungen an Nichtunterneh-
mer, also insbesondere im typischen Einzelhandel, bleibt es bei der Steuerschuld des leistenden Unternehmers. Weitere 
Voraussetzung ist, dass die Entgeltsumme für die Lieferungen mindestens 5.000 € beträgt. Nachträgliche Entgeltminde-
rungen bleiben unberücksichtigt. Bei der Beurteilung der Betragsgrenze von 5.000 € ist auf alle im Rahmen eines zu-
sammenhängenden wirtschaftlichen Vorgangs gelieferten Gegenstände abzustellen, um Manipulationen, z. B. durch 
Aufspalten der Rechnungsbeträge, zu unterbinden. 
(Quelle: Sechstes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, LEXinform 0436083) 
 
 

Nachhaltige intensive Verkaufstätigkeit bei eBay ist umsatzsteuerpflichtig 
 
Umsatzsteuerrechtlich ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. Gewerblich 
oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, 
fehlt. Eine Tätigkeit wird nachhaltig ausgeübt, wenn sie auf Dauer zur Erzielung von Einnahmen angelegt ist. Kriterien, 
die für eine Nachhaltigkeit sprechen können, sind insbesondere mehrjährige Tätigkeit, planmäßiges Handeln, auf Wie-
derholung angelegte Tätigkeit. 
 
Wird die Internet-Auktionsplattform eBay auf längere Dauer und mit erheblicher Intensität dazu genutzt, eine Vielzahl 
von Gegenständen (im Urteilsfall 1.200 Verkäufe in drei Jahren) zu veräußern, unterliegen die erzielten Einnahmen der 
Umsatzsteuer. Dies gilt auch dann, wenn die Gegenstände ursprünglich zum Auf- und Ausbau einer privaten Sammlung 
erworben wurden. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.  
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg v. 22.9.2010, 1 K 3016/08, (Revision eingelegt, Az. BFH: V R 2/11), EFG 2011, 
S. 583, LEXinform 5011364) 
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Unternehmer schuldet die überhöht ausgewiesene  
Umsatzsteuer auch bei unvollständiger Rechnung 

 
Weist ein Unternehmer in einer Rechnung einen falschen, zu hohen Umsatzsteuerbetrag aus oder weil er die Leistung 
nicht erbracht hat, schuldet er bis zu einer Rechnungsberichtigung neben der richtigen Umsatzsteuer auch den Mehrbe-
trag. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass eine Rechnung in diesem 
Sinne auch vorliegt, wenn das Abrechnungspapier nicht alle Pflichtangaben enthält, die das Gesetz für eine Rechnung 
verlangt, die zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der Unternehmer schuldet die Mehrsteuer deshalb z. B. auch dann, wenn 
das Abrechnungspapier kein Lieferdatum oder keine ausreichenden Angaben zum Leistungsgegenstand enthält, sodass 
der Leistungsempfänger mit diesem Abrechnungspapier nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
1 BFH, Urt. v. 17.2.2011, V R 39/09, BFH/NV 2011, S. 1259, DStR 2011, S. 969, DB 2011, S. 1200, LEXinform 0927374 
 
 

Finanzamt ist an unverbindlich erteilte Auskünfte nicht gebunden 
 
Eine Diplom-Psychologin erstellte für Gerichte Gutachten zu Fragen des Sorge- und Umgangsrechts. Im Jahr 1997 teilte 
ihr das Finanzamt schriftlich mit, dass die Umsätze hieraus umsatzsteuerfrei seien. Für das Jahr 2002 setzte es jedoch 
Umsatzsteuern fest, weil sich inzwischen Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung hierzu geändert hatten. Hierge-
gen wehrte sich die Psychologin und meinte, das Finanzamt müsse sich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
an die 1997 erteilte Auskunft halten. 
 
Der Bundesfinanzhof1 gab dem Finanzamt Recht, weil es nur eine unverbindliche Auskunft erteilt hatte und sich die 
Rechtslage nach Erteilung der Auskunft geändert hatte. 
 
Hinweis: Wenn die steuerlichen Folgen eines Sachverhalts unklar sind, sollte eine verbindliche Auskunft beim Finanz-
amt eingeholt werden2. 
1 BFH, Urt. v. 30.3.2011, XI R 30/09, DB 2011, S. 1145, BFH/NV 2011, S. 1264, LEXinform 0927500 
2 § 89 Abs. 2 AO 
 
 

Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehegatten werden vorrangig  
auf die Steuerschulden beider Ehegatten angerechnet 

 
Einkommensteuervorauszahlungen eines Ehegatten dienen der Tilgung zu erwartender Steuerschulden beider Ehegat-
ten (Gesamtschuld). Unbeachtlich ist, ob die Ehegatten später die Zusammen- oder die getrennte Veranlagung wählen. 
Es spielt auch keine Rolle, ob die Vorauszahlungen vom Konto eines Ehegatten geleistet werden oder die festgesetzten 
Vorauszahlungen ausschließlich auf den Einkünften eines Ehegatten beruhen. Verbleibende Überzahlungen sind später 
je zur Hälfte an die Ehegatten zu erstatten. 
 
Ursächlich für diese Beurteilung ist, dass ein Einkommensteuervorauszahlungsbescheid durch den nachfolgenden Ein-
kommensteuerbescheid seine Wirkung verliert. Ist die danach verbleibende Steuerschuld geringer als die geleisteten 
Vorauszahlungen, erlischt die Steuerschuld. Der überzahlte Betrag steht den Ehegatten zu gleichen Teilen zu. 
 
Hinweis: Etwas anderes gilt nur für den Fall, dass Ehegatten ausdrücklich anderweitige Regelungen für die Verwen-
dung der von ihnen geleisteten Vorauszahlungen treffen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs v. 22.3.2011, VII R 42/10, DStR 2011, S. 1070, DB 2011, S. 1427, LEXinform 0927871) 

 
 

Finanzamt darf elektronisch falsch übertragene  
Lohnsteuerdaten nachträglich berichtigen 

 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Lohnsteuerbescheinigungen seiner Arbeitnehmer spätestens bis zum 28.2. des Fol-
gejahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung an eine „Clearingstelle“ der Finanz-
verwaltung zu übermitteln. Lediglich in bestimmten Fällen ist für Privathaushalte (als Arbeitgeber) eine Ausnahme vor-
gesehen. Dem Arbeitnehmer ist ein Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wodurch er 
so informiert ist wie im bisherigen Verfahren durch die Lohnsteuerbescheinigung auf der Lohnsteuerkarte. 
 
Die ungeprüfte Übernahme von der Höhe nach unzutreffendem Arbeitslohn, den der Arbeitgeber auf elektronischem 
Wege an das für den Arbeitnehmer zuständige Finanzamt übersendet, ist eine sog. „offenbare Unrichtigkeit“ und be-
rechtigt das Finanzamt zur späteren Berichtigung der Steuerfestsetzung gegenüber dem Arbeitnehmer. Dies entschied 
das Finanzgericht Münster1. 
Hinweis: Offenbare Unrichtigkeiten kann die Finanzverwaltung jederzeit berichtigen, auch nach Bestandskraft des 
Steuerbescheids. Zeitlich ist die Berichtigung nur durch den Ablauf der Festsetzungsverjährung begrenzt. 
1 FG Münster, Urteil v. 24.2.2011, 11 K 4239/07, LEXinform 5011984 
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Lange währende Trinkgeldregelung kann zu Besitzstand des Kellners führen 
 
Trinkgelder1 stehen dem Kellner zu, nicht dem Wirt. Dies hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz2 klargestellt. Es 
ging um einen Kellner, der 17 Jahre lang berechtigt war, bei den Gästen zu kassieren und das Trinkgeld zu behalten. 
Der Kellner verdiente ein Bruttomonatsentgelt von 1.750 € und nahm monatlich mindestens 500 € an Trinkgeldern ein. 
Als ihm sein Arbeitgeber die Anweisung3 erteilte, ab sofort nicht mehr zu kassieren, sondern dies der Geschäftsführung 
zu überlassen, weil das Trinkgeld nunmehr gesammelt und dann gleichmäßig unter dem Personal aufgeteilt werden 
sollte, war der Kellner hiermit nicht einverstanden. Wegen Verstößen gegen die neuen Regelungen erteilte sein Arbeit-
geber ihm schriftliche Abmahnungen und kündigte das Arbeitsverhältnis schließlich fristlos, hilfsweise fristgerecht. 
 
Zu Unrecht, wie das Arbeitsgericht und nunmehr auch das Landesarbeitsgericht entschieden haben: Zwar schränke eine 
lange geübte Praxis allein die Weisungsbefugnisse des Arbeitgebers nicht ein, etwas anderes gelte aber, wenn besonde-
re Umstände vorliegen, aus denen hervorgeht, dass der Arbeitnehmer auf die Beibehaltung der geübten Praxis einen 
Anspruch haben soll4. Solche besonderen Umstände seien vorliegend gegeben, weil dem Kläger mit dem Entzug der 
Kassiertätigkeit die Chance genommen werde, von den Gästen Trinkgelder zu erhalten. Durch diese Trinkgelder erziele 
er aber erhebliche Nettoeinkünfte in Höhe von monatlich mindestens 500 €, die ihm der Arbeitgeber nicht einseitig 
entziehen könne - auch nicht auf dem Umweg über ein Verbot, noch selbst zu kassieren. 
 
Im Gegensatz zu einem sogenannten Bedienungsgeld, welches dem Wirt zusteht, handelt es sich bei einem Trinkgeld 
um einen Geldbetrag, den ein Dritter ohne rechtliche Verpflichtung dem Arbeitnehmer, hier dem Kellner, zusätzlich zu 
einer dem Arbeitgeber geschuldeten Leistung (Bezahlung für das Essen etc.) „als Geschenk“ zahlt. Da dieses Geld dem 
Kellner zusteht, seien die Anweisungen der Geschäftsleitung unrechtmäßig und für den Kellner unbeachtlich gewesen. 
Auch die Abmahnungen und Kündigungen seien deshalb rechtswidrig. 
1 § 107 Abs. 3 S. 2 GewO 
2 LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 9.12.2010, 10 Sa 483/10, DB 15/2011, S. 881, LEXinform 4000756 
3 § 106 S. 1 GewO 
4 BAG, Urt. v. 15.9.2009, 9 AZR 575/08 – AP Nr. 7 zu § 106 GewO m. w. N. 
 
 

Verfassungsmäßigkeit eines Ordnungsgeldverfahrens wegen  
verspäteter Offenlegung eines Jahresabschlusses 

 
Gegen eine GmbH, die ihrer Verpflichtung zur Einreichung von Jahresabschlussunterlagen beim Betreiber des elektroni-
schen Bundesanzeigers auch innerhalb bereits verlängerter Fristen nicht vollständig nachgekommen ist, wurde durch 
das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 € festgesetzt. 
 
Nach erfolgloser Anrufung des Landgerichts erhob die GmbH Verfassungsbeschwerde u. a. mit der Begründung, dass 
die Auferlegung des Ordnungsgelds sowie dessen Höhe sie in ihren Verfassungsrechten verletze. Sie treffe kein oder 
nur geringes Verschulden, das Ordnungsgeld übersteige den jährlichen Gewinn um ein Vielfaches. 
 
Das Bundesverfassungsgericht1 nahm die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, weil sie keine grundsätzli-
che Bedeutung und keine Aussicht auf Erfolg hat. Das Gericht stellt in seiner Entscheidung klar, dass gegen die Offenle-
gungspflicht2 und deren Sanktionierung3 keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Mögliche 
Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit4 und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung5 sind durch die mit der 
Offenlegung verfolgten, in erheblichem Allgemeininteresse liegenden Zwecke jedenfalls gerechtfertigt. Auch die Festset-
zung des Ordnungsgelds in Höhe des geringstmöglichen Betrags begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken und 
ist insbesondere nicht unverhältnismäßig. Für ein Unterschreiten der Mindestordnungsgeldhöhe lagen die gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht vor. 
1 BVerfG, Beschl. v. 1.2.2011, 2 BvR 1236/10, DB 2011, S. 807, LEXinform 1569464 
2 § 325 HGB 
3 § 335 HGB 
4 Art. 12 Abs. 1 GG 
5 Art. 2 Abs. 1 GG 


